
Vorentwurf

Bundesgesetz
betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen
(Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG)

vom .•.

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 34 Absatz 2 und 34bis der Bundesverfassung 1
,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 2,

beschliesst

1. Kapitel: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich

Art. 1 Gegenstand und Zweck

1 Dieses Gesetz regelt Organisation und inhalt der Aufsicht über Versicherungsun-
ternehmen durch den Bund. .

2 Es bezweckt den Schutz der Versicherten insbesondere vor Insolvenz der Versi-
cherungsunternehmen.

Art. 2 Geltungsbereich

1 Der Aufsicht nach diesem Gesetz unterstehen Unternehmen, die in der Schweiz
oder von der Schweiz aus die Direktversicherung oder die Rückversicherung betrei-
ben, und die Versicherungsvermittler.

2 Von der Aufsicht nach diesem Gesetz ausgenommen sind:
a. Unternehmen mit Sitz im Ausland, die in der Schweiz nur die Rückversicherung
betreiben;
b. Unternehmen, soweit sie von Bundesrechts wegen einer besonderen Aufsicht un-
terstellt sind.
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